
Bürgerbegehren „Mülheim bleibt unser!“ 
Ich beantrage mit meiner Unterschrift, dass den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Mülheim a.d. Ruhr folgende Fragestellung zu einem Bürgerentscheid gestellt wird: 

"Soll die Stadt Mülheim es in Zukunft unterlassen, in Bereichen der Daseinsvorsorge Gesellschafts-
anteile, Gebäude und/oder deren Betreibung an nicht gemeinnützige Private zu übertragen?“ 

 (insbesondere in den Bereichen Entsorgung, Stadtentwässerung, Versorgung mit Energie und Wasser, öffentlicher Personennahverkehr, Altenpflege, 
Schulen, Kindergärten und -tagesstätten, öffentliche Wege, Straßen, Plätze, Grünanlagen, Schienen- und Wasserwege sowie zugehörige Anlagen usw.) 
Begründung 
Der erfolgreiche Bürgerentscheid vom 27. Februar 2005 untersagte es der Stadt Mülheim, im Bereich der Daseinsvorsorge Gesellschaftsanteile auf Private zu über-
tragen. Die Stadt ist rein formal nur zwei Jahre an diesen Bürgerentscheid gebunden. Viele Mülheimer/innen haben im Jahre 2005 gegen weitere Privatisierung 
gestimmt auch wegen der schlechten Erfahrungen bei MEG, SEM, MVG und medl im Bereich von Ver- und Entsorgung. Infrastrukturherstellung ist Daseinsvorsorge. 
Deshalb widerspricht die geplante Übertragung von Anteilen der Ruhrbania-Projektentwicklungsgesellschaft (RPG) auf Private dem Bürgerentscheid aus 
2005. Die RPG soll die Erschließung der Flächen des neuen Stadtquartiers an der geplanten Ruhrpromenade durchführen.  
Demnächst sollen außerdem etliche Schulgebäude als sog. PPP bzw. ÖPP (Öffentlich Private Partnerschaft) privaten Firmen übergeben und von ihnen betrie-
ben werden. Die Stadt mietet dabei langfristig (25 Jahre oder mehr) praktisch die eigenen Gebäude für ihre Pflichtaufgaben an. Kindergärten, städtische Altersheime, 
Straßen usw. könnten die nächsten ÖPP-Projekte sein. Bisherige PPP-Beispiele - Hans-Sachs-Haus in Gelsenkirchen, Schulzentrum Frankfurt-Ostend, Ham-
burger Krankenhäuser u.v.m. - haben sich als folgenschwere Irrwege erwiesen: Transparenz geht verloren und demokratische Kontrolle wird ausgehebelt! 
Langfristige Verschuldung wird zementiert - auf Kosten unserer Kinder und Enkel! Konflikte und überteuerter Rückkauf sind häufig vorprogrammiert!  
Arbeitnehmer in PPP-Projekten müssen mit weiterer Arbeitsverdichtung, Arbeitsplatzabbau und Absenkung bisheriger Standards rechnen.  
Die Ratsbeschlüsse zu PPP beim geplanten Medienhaus Viktoriaplatz und zur Sanierung von 6 Schulen mit nur einer ÖPP-Firma (Berufskolleg Kluse, Karl-
Ziegler-Gymnasium, Willy-Brandt-Gesamtschule, Grundschule Augustastraße, Luisenschule, Gymnasium Broich Nebengebäude) sind juristisch von diesem 
Bürgerbegehren nicht mehr betroffen, weil die zugehörigen Ratsbeschlüsse mehr als drei Monate zurückliegen. 
 

Kostendeckungsvorschlag 
Die Umsetzung dieses Bürgerbegehrens wird nach unserer Überzeugung die Stadt Mülheim finanziell zumindest mittel- und langfristig im Vergleich zu PPP-
Betreibermodellen deutlich weniger belasten. Durch Optimierungen in den Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung (z.B. der Restrukturierungsprozess bei der 
MVG) kann eine viel nachhaltigere Haushaltsverbesserung erreicht werden als durch die Einmal-Effekte bei weiteren Verkäufen kommunaler Betriebe oder Immobilien.  
 

Vertreter der Unterzeichner: Reinald Schnell, Kuhlenstr. 4, 45468 MH; Uwe Tschirner, Postreitweg 8, 45472 MH; Lothar Reinhard, Karlsruher Str. 12, 45478 MH 
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HINWEISE  
Zum Ausfüllen der Unterschriftenlisten zum 

B Ü R G E R B E G E H R E N   gem. § 26 GO NRW 
Die Kernfrage des Bürgerbegehrens “Soll die Stadt Mülheim es in Zukunft unterlassen, in Bereichen der Daseinsvorsorge Gesellschaftsanteile, 
Gebäude und/oder deren Betreibung an nicht gemeinnützige Private zu übertragen?” wird bei genügend Unterschriften zur stadtweiten Abstim-

mung im Wahllokal stehen. Um die Stadt an einem solchen Verkauf bzw. an einer derartigen Übertragung zu hindern, muss dann, im sog. BÜRGER-

ENTSCHEID, eine ausreichende Anzahl von stimmberechtigten Mülheimer Bürgern mit JA stimmen. 

Die Unterschriftenliste kann auch aus dem Internet heruntergeladen werden über 

http://www.mbi-mh.de/PPP-Buergerbegehren.pdf  

Bitte beim Ausfüllen der Unterschriftenlisten auf Folgendes achten: 
- Bis auf die Unterschrift müssen alle Angaben gut lesbar sein. 
- Der Name muss vollständig, d. h. wie im Personalausweis, geschrieben werden. Dies betrifft auch die Vornamen: Hier dürfen keine  

Rufnamen (Willi statt Wilhelm), Kurz- oder Künstlernamen, die nicht im Personalausweis genannt werden, auftauchen. Mehrere Vorna-
men sind ebenfalls, wie im Personalausweis, aufzuführen. 

- Für die Anschrift gilt ebenfalls die im Personalausweis gemeldete  Mülheimer  Wohnanschrift. Es reicht die Angabe von Straße und 
Hausnummer, die aber auf Mülheimer Stadtgebiet liegen müssen. Nicht zulässig sind Anschriften von Zweitwohnsitzen, Arbeitsstätten, 
Geschäften, Gewerben oder Praxen. Bei Doppel- oder Mehrfachhausnummern gilt die Eintragung im Personalausweis. 

- Der/die Unterzeichnende muss in Mülheim wahlberechtigt sein, d. h. mindestens 16 Jahre alt und seit 3 Monaten in Mülheim gemeldet 
sein.  

- Das Geburtsdatum muss vollständig mit Tag, Monat und Jahr bezeichnet werden (z. B. 10.10.45), die Jahreszahl alleine reicht nicht 
aus. 

- Die Unterschrift muss von der genannten Person eigenhändig ausgeführt werden 
 

Abgabe der Unterschriftenlisten: 
Die Unterschriftenlisten werden nur im Original akzeptiert, eine Kopie oder Übermittlung per FAX reicht nicht aus! 
 
Bitte die unterschriebenen Original-Listen bei der MBI – Mülheimer Bürger Initiativen – Kohlenkamp 1 – abgeben: 

- Die MBI-Geschäftsstelle, Kohlenkamp 1, liegt direkt am Parkplatz an der Bachstr. unterhalb des Kirchenhügels über der Gaststätte 
LANDSKNECHT. Werktags ist die Geschäftsstelle ab 10:00 Uhr geöffnet. 

- Sollte die Geschäftsstelle geschlossen sein, können Sie Listen auch in den  
MBI-Briefkasten am Kohlenkamp 1 einwerfen. 

- Sollten Sie keine Gelegenheit haben die Listen abzugeben, rufen Sie einfach wegen eines Abholtermins an: MBI-Tel.: 0208-38 99 810, 
FAX: 0208-38 99 811,  
e-mail: fraktion@mbi-mh.de.  


